
Verfahren und Regelungen bei Volksabstimmungen

Verfassungsrevision 2003 eingeführten Instrumente wohl auch in Zu-

kunft kaum zur Anwendung gelangen werden.
Dies lässt die (vorläufige) Interpretation zu, dass (a) die direktde-

mokratischen Instrumente mit Vorteil systemkonform auszugestalten

sind, um Widersprüche in der staatlichen Grundordnung zu vermeiden,
dass (b) dies in der Regel auch geschieht, dass aber im Abweichungsfall

(c) systemferne Instrumente möglicherweise zu einer systemkonformen

Anwendung bzw. generell zur Nichtanwendung tendieren. Die system-
konformen Optionen können also die Nichtanwendung der Instru-
mente (siehe Fall Liechtenstein) oder aber die Vorschaltung deliberativer

und konsenssuchender Prozesse im direktdemokratischen Verfahren

sein. Diese Facette politischer Kultur kann sowohl das Resultat direkt-
demokratisch geprägter politischer Systeme wie auch deren Ursache
sein. Zur Beantwortung der Kausalitätsfrageist allerdings weitergehende

Forschung erforderlich.

4.13.2 Direktdemokratische Instrumente
in Liechtenstein und der Schweiz

Bezogen auf die nationale Ebene besteht in Liechtenstein ein breiteres
Repertoire an direktdemokratischen Möglichkeiten als in der Schweiz.
Die Verfahren der beiden Länder sind in der nachfolgenden Tabelle auf-

gelistet.

Das Initiativrecht beschränkt sich in der Schweiz auf die Verfas-
sungsebene, das Referendumsrecht beschränkt sich auf Gesetze und

Staatsverträge, ein Finanzreferendum ist ausgeschlossen. Andererseits
kennt die Schweiz obligatorische Referenden für alle Verfassungsände-
rungen.

In Liechtenstein ist neben der Verfassungsinitiative auch eine Ge-

setzesinitiative móglich. Ferner kann das Referendum nicht nur gegen

Gesetzesbeschlüsse des Landtages, sondern ohne Einschränkung gegen
alle Staatsverträge sowie gegen Finanzbeschlüsse des Landtages ab einem

gewissen Schwellenwert ergriffen werden. Voraussetzung bei Initiativen

ist allerdings die Verträglichkeit mit der Verfassung und bestehenden
Staatsverträgen. Schliesslich kann der Landtag — im Gegensatz zu den
Schweizer Behôrden — auch von sich aus einen Beschluss dem Volk zur
Entscheidung vorlegen.
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